
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

 
Die Installation von Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Strom erfreut sich auf-
grund der zusätzlichen Einnahmemöglichkeit zunehmender Beliebtheit. Bei der In-
stallation solcher Anlagen auf privaten Grundstücken entsteht jedoch zwangsläufi g 
Beratungsbedarf bei der Einkommen-, Gewerbe-, Grunderwerb- und Umsatzsteuer. 
Nachfolgend soll auf die wichtigsten Punkte aufmerksam gemacht werden. Über die 
Einzelheiten beraten wir Sie gerne im individuellen Gespräch.

Einnahmen aus Gewerbebetrieb: Steuerpfl ichtige, die Photovoltaikanlagen betreiben und damit 
Strom erzeugen, den sie in das öffentliche Netz einspeisen, erzielen hieraus in Höhe der vom Netz-
betreiber gewährten Vergütung Einnahmen aus einer gewerblichen Betätigung. Das Erneuerbare-
Energie-Gesetz (EEG) 2009 sieht für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung bis einschließlich 
30 kW erstmals einen gegenüber dem Einspeisetarif (im Jahre 2009: 43,01 ct/kWh) besonderen 
Anrechnungstarif (im Jahre 2009: 25,01 ct/kWh) vor, soweit der erzeugte Strom nachweislich in 
unmittelbarer Nähe zur Anlage selbst verbraucht und nicht in das Netz eingespeist wird. 

Betriebsvorrichtung: Photovoltaikanlagen, die auf das Dach aufgesetzt werden, sind regelmäßig 
als Betriebsvorrichtung anzusehen. Sie rechnen zu den beweglichen Wirtschaftsgütern und haben 
nach der amtlichen Abschreibungstabelle eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. 

Beispiel: • Anlagenherstellung Januar 2008, Herstellungskosten 100.000 € netto, Abschrei-
bungszeitraum 20 Jahre = steuerlich ansetzbarer Abschreibungsbetrag 5.000 €/Jahr.

Für vor dem 1.1.2008 bzw. nach dem 31.12.2008 angeschaffte Anlagen kann anstelle der linearen 
Abschreibung (AfA) auch die degressive AfA angesetzt werden. Bei der degressiven AfA kann für 
Anlagen, die zwischen dem 1.1.2009 und dem 31.12.2010 angeschafft werden, höchstens der 
2,5-fache Wert der linearen Abschreibung – also 2,5 x 5 % = 12,5 % – steuerlich angesetzt wer-
den. Der Betrag ist immer vom verbliebenen Nettorestwert abzusetzen. 

Beispiel:•  (Anlagenherstellung und Kosten wie vorher) maximale degressive AfA = 100.000 € 
x 12,5 % = 12.500 € im ersten Jahr. Im zweiten Jahr reduziert sich die Abschreibungsbemes-
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sungsgrundlage um 12.500 € auf dann 87.500 €. Die AfA beträgt demnach im zweiten Jahr 
87.500 € x 12,5 % = 10.936 €. 
Da nach einigen Jahren der Betrag der degressiven AfA unter den der linearen AfA fällt, wird 
in der Regel in diesem Jahr von der degressiven zur linearen Abschreibungsmethode gewech-
selt und diese Methode bis zum Ende des Abschreibungszeitraums beibehalten.

Neben den beiden Abschreibungsmethoden besteht – unter weiteren Voraussetzungen – auch 
noch die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines „Investitionsabzugsbetrages“ sowie einer „Son-
derabschreibung“.

Unselbstständiger Gebäudebestandteil: Die Aufwendungen für dachintegrierte Photovoltaik-
anlagen – z. B. in der Form von Solardachsteinen, Solardachfolien oder Indach-Solarmodulen 
–  die neben der Erzeugung von Strom – auch den Schutz des Gebäudes vor Witterungseinfl üssen 
übernehmen, zählen entweder zu den Herstellungskosten des Gebäudes oder werden – bei der 
Sanierung des Daches – als Erhaltungsaufwendungen beurteilt. 

Wird die Photovoltaikanlage bereits bei Herstellung des Gebäudes eingebaut, so werden Abschrei-
bungsbeträge nach den für Gebäude geltenden AfA-Vorschriften berücksichtigt. Dabei ist der 
maßgebende AfA-Satz nur auf die Anschaffungskosten anzuwenden, die auf den Gewerbebetrieb 
„Stromerzeugung“ entfallen. Diese können auch im Wege einer sachgerechten Schätzung erfol-
gen. Wird die Photovoltaikanlage dagegen im Zuge einer Dachrenovierung eingebaut, so werden 
die anteiligen Erhaltungsaufwendungen als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben anerkannt. 

Vorsteuerabzug/Umsatzsteuerabführung: Ordnet der Unternehmer zulässigerweise eine Photo-
voltaikanlage insgesamt seinem Unternehmensvermögen zu, ist er zum Vorsteuerabzug aus den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und aus den laufenden Kosten in vollem Umfang berech-
tigt. Die vom Netzbetreiber erhaltene Mehrwertsteuer ist gleichzeitig abzuführen.

Gewerbesteuer: Bei der Gewerbesteuer gilt zunächst ein allgemeiner Freibetrag von 24.500 €. 
Insofern dürfte bei einer Anlage auf dem eigenen Wohnhaus wegen der Größe regelmäßig keine 
Gewerbesteuerbelastung entstehen. 

Anmerkung: Eigentümergemeinschaften laufen Gefahr, dass ihre Vermietungseinkünfte durch die 
Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Objekts gewerblich infi ziert werden. 

Berufl iche Fort- und Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers führen nicht zu Ar-
beitslohn, wenn diese Bildungsmaßnahmen im ganz überwiegenden betrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers durchgeführt werden. Dies gilt auch bei Bildungsmaßnah-
men fremder Unternehmer, die für Rechnung des Arbeitgebers erbracht werden. 

Ein ganz überwiegendes eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers kann aber auch dann vor-
liegen, wenn der Arbeitnehmer bezogen auf die infrage stehende Bildungsmaßnahme Rechnungs-
empfänger ist. Dies setzt allerdings voraus, dass der Arbeitgeber die Übernahme bzw. den Ersatz 
allgemein oder für die besondere Bildungsmaßnahme zugesagt und der Arbeitnehmer im Vertrau-
en auf diese zuvor erteilte Zusage den Vertrag über die Bildungsmaßnahme abgeschlossen hat. 
Insoweit hält die Finanzverwaltung nicht mehr an ihrer Rechtsauffassung fest, dass, soweit der 
Arbeitnehmer selbst Schuldner der Aufwendungen ist, die (teilweise) Übernahme dieser Kosten 
durch den Arbeitgeber immer steuerpfl ichtiger Arbeitslohn ist. 

Um in diesen Fällen des aus ganz überwiegend betrieblichem Interesse gewährten Arbeitgeber-
ersatzes einen Werbungskostenabzug für die vom Arbeitnehmer wirtschaftlich nicht getragenen 
Aufwendungen auszuschließen, hat der Arbeitgeber auf der ihm vom Arbeitnehmer zur Kosten-
übernahme vorgelegten Originalrechnung die Höhe der Kostenübernahme anzugeben und eine 
Kopie dieser Rechnung zum Lohnkonto zu nehmen. Bei Anrufungsauskünften ist hierauf gesondert 
hinzuweisen.

Anmerkung: Ist der Arbeitgeber Rechnungsempfänger, besteht für ihn bei einer umsatzsteuer-
pfl ichtigen Maßnahme die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs.

Ob Ansprüche und Verpfl ichtungen aus einem Versicherungsvertrag zum Betriebs-
vermögen eines Unternehmens gehören, beurteilt sich nach der Art des versicherten 
Risikos. Bezieht sich die Versicherung auf ein betriebliches Risiko, führt sie zu Be-
triebsausgaben und Betriebseinnahmen; ist dagegen ein außerbetriebliches Risiko 
versichert, können Ausgaben allenfalls als Sonderausgaben berücksichtigt werden, 
während die Einnahmen (die Versicherungsleistungen) nicht zu versteuern sind.
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Gefahren, die in der Person des Betriebsinhabers begründet sind, wie etwa das allgemeine Lebens-
risiko, zu erkranken oder Opfer eines Unfalls zu werden, stellen grundsätzlich außerbetriebliche 
Risiken dar. Denn das Risiko krankheits- oder unfallbedingter Vermögenseinbußen (Heilbehand-
lungskosten, Verdienstausfall) ist der privaten Lebensführung zuzurechnen. 

In diesem Zusammenhang hat der Bundesfi nanzhof mit Urteil vom 20.5.2009 entschieden, dass 
eine so genannte Praxisausfallversicherung, durch die im Falle einer krankheitsbedingten Ar-
beitsunfähigkeit des Steuerpfl ichtigen die fortlaufenden Kosten seines Betriebes ersetzt werden, 
zu dessen Lebensführungsbereich gehört. Die Beiträge zu dieser Versicherung stellen keine Be-
triebsausgaben dar, die Versicherungsleistung ist daher auch nicht steuerbar. 

Wird neben dem privaten Risiko der Erkrankung zugleich das betriebliche Risiko der Quarantäne, 
also der ordnungsbehördlich verfügten Schließung der Praxis, versichert, so ist der Abzug der 
hierauf entfallenden Versicherungsbeiträge als Betriebsausgaben möglich. 

Gefahren, die darin bestehen, dass betrieblich genutzte Gegenstände durch Unfall, Brand, Sturm, 
Wassereinbruch oder ähnliche Ereignisse zerstört oder beschädigt werden, stellen betriebliche 
Risiken dar. Ansprüche und Verpfl ichtungen aus den entsprechenden Sachversicherungen gehören 
zum Betriebsvermögen. 

Nach allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätzen können erhebliche Umbauarbei-
ten an einem bestehenden Gebäude (z. B. Erneuerung wesentlicher tragender Teile; 
vollständige Entfernung) zu einem Neubau im bautechnischen Sinne führen. Der-
artige Baumaßnahmen wurden nach dem Eigenheimzulagengesetz wie ein Neubau 
gefördert.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat nun mit Urteil vom 24.6.2009 erkannt, dass dies nicht die steuerli-
che Förderung für Baudenkmäler ausschließt. Der Zweck der Vorschrift, kulturhistorisch wertvolle 
Gebäude zu erhalten und zu modernisieren, rechtfertige es, den Begriff des Neubaus tatbestands-
spezifi sch einzuschränken. 

Die erhöhten Abschreibungen können in Anspruch genommen werden, wenn der Steuerpfl ichtige 
die gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen durch eine Bescheinigung des zuständigen Denk-
malamts nachweist. Wie weit diese Bescheinigung die Finanzbehörde bindet, hängt von deren 
konkreten Inhalt ab. Im Regelfall enthält die Bescheinigung (entsprechend den Bescheinigungs-
richtlinien der verschiedenen Bundesländer) den Hinweis, dass die steuerrechtlichen Fragen allein 
von der Finanzbehörde zu prüfen sind. In diesen Fällen entscheidet deshalb die Finanzbehörde, ob 
die Voraussetzungen für die Gewährung erhöhter Absetzungen für Baudenkmäler vorliegen. Im 
Streitfall fehlte der einschränkende Hinweis. Deshalb war nach Auffassung des BFH das Finanz-
amt hinsichtlich des Abzugsbetrags gebunden.

Anmerkung: Die Inanspruchnahme der unterschiedlichen Fördermaßnahmen ist nur insoweit 
möglich, als eine Doppelförderung derselben Aufwendungen auszuschließen ist.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) klärt mit drei Urteilen eine Reihe von Zweifelsfragen der 
Umsatzsteuerbefreiungen bei Lieferungen in Drittstaaten (sog. Ausfuhrlieferung) und 
in andere EG-Mitgliedstaaten (sog. innergemeinschaftliche Lieferung). Insbesondere 
innergemeinschaftliche Lieferungen sind häufi g Streitgegenstand in Prüfungen der 
Finanzverwaltung. 

Die Steuerbefreiungen für Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen setzen 
u. a. voraus, dass die gelieferte Ware in das Ausland befördert oder versendet wird. Da der Un-
ternehmer die Voraussetzungen der Steuerbefreiungen nur mit unzumutbarem Aufwand vollum-
fänglich nachweisen kann, muss er den Nachweis der Steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen und bei Ausfuhrlieferungen durch Belege und Aufzeichnungen als sog. Beleg- und 
Buchnachweis erbringen. 

Nach Auffassung des BFH kommt dem • Beleg- und Buchnachweis nur vorläufi ger Beweis-
charakter zu. Zwar ist der Unternehmer berechtigt, die Lieferung als steuerfrei zu behandeln, 
wenn ihm der erforderliche Beleg- und Buchnachweis vorliegt. Stellt die Finanzverwaltung 
jedoch bei der Nachprüfung die Unrichtigkeit von Beleg- oder Buchangaben fest oder beste-
hen zumindest begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben, ist die Lieferung nur dann 
steuerfrei, wenn die Voraussetzungen der Steuerfreiheit objektiv feststehen oder der Unter-
nehmer die Lieferung trotz einer Täuschung durch den Abnehmer gutgläubig in Anspruch 
genommen hat. 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer, Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.) 
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Sozialversicherungsbeiträge 28.10.2009

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.7.2009 = 0,12 %  1.1.2009 - 30.6.2009 = 1,62 %, 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 %  
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

Juli = 107,1; Juni 107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8; Februar = 106,9
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksich-
tigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Der BFH betont in zwei Urteilen, dass sich der Umfang der den Unternehmer treffenden Ver-• 
pfl ichtungen abschließend aus der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV) ergibt. 
Die Finanzverwaltung ist danach nicht befugt, die Bestimmungen der UStDV um weitere Vo-
raussetzungen zu verschärfen, deren Fehlen für sich allein die Annahme berechtigt, Ausfuhr-
lieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen seien bereits mangels Beleg- und Buch-
nachweis umsatzsteuerpfl ichtig. Holt z. B. ein vom Abnehmer Beauftragter die Ware beim 
Unternehmer im Inland zum Transport in das Ausland ab, ist der Unternehmer mangels ge-
setzlicher Anordnung nicht generell verpfl ichtet, die Abholberechtigung eines Beauftragten 
belegmäßig nachzuweisen. Weitergehende Nachweispfl ichten bestehen für den Unternehmer 
aber, wenn an der Steuerfreiheit der Lieferung im Einzelfall begründete Zweifel bestehen. In 
diesen Fällen sollte zur eigenen Rechtssicherheit ein Nachweis zweifelsfrei geführt werden.

Der • Nachweis der Versendung kann nach Auffassung des BFH auch durch einen sog. CMR-
Frachtbrief geführt werden, ohne dass es darauf ankommt, ob der Frachtbrief die in Feld 24 
vorgesehene Empfängerbestätigung enthält. 

Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung entschied der BFH, dass die erforderlichen • 
buchmäßigen Aufzeichnungen bis zum Zeitpunkt der Abgabe der jeweiligen Umsatzsteuer-
Voranmeldung zu führen sind. Danach können die buchmäßigen Aufzeichnungen nur noch 
ergänzt und/oder berichtigt werden.

Anmerkung: Die Europäische Kommission stellt im Internet ein Mehrwertsteuer-Informations-
austauschsystem (MIAS) zur Verfügung, über das Unternehmer die Gültigkeit von in einem EU-
Mitgliedstaat erteilten Umsatzsteuer-Identifi kationsnummern (USt-IDNr.) überprüfen können. 
Darüber erhalten sie eine Bescheinigung, die bestätigt, dass die USt-IDNr. zu einem bestimmten 
Datum auf ihre Gültigkeit geprüft wurde. Sie kann als Nachweis für das Handeln im guten Glauben 
dienen. Dieser Online-Dienst ist unter: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies erreichbar.

Um sicherzustellen, dass die Renten bei der Einkommensteuererklärung auch wirklich 
angegeben werden, hat der Gesetzgeber das so genannte Rentenbezugsmitteilungs-
verfahren eingeführt. Dieses Verfahren ersetzt nicht die Verpfl ichtung zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung. Alle Banken, Lebensversicherer und die Deutsche 

Rentenversicherung müssen den Finanzbehörden melden, in welcher Höhe sie Altersbezüge ausge-
zahlt haben. Darunter fallen etwa die gesetzliche Rente, Betriebsrenten und private Leibrenten. 

Ob Senioren eine Steuererklärung abgeben müssen, hängt von der Höhe ihrer steuerpfl ichtigen 
Einkünfte ab. Hierzu gehören nicht nur Renteneinkünfte, sondern auch weitere Einnahmen, zum 
Beispiel aus Vermietung und Verpachtung oder Leistungen aus einer betrieblichen Altersver-
sorgung. Eine Erklärung ist immer dann abzugeben, wenn ein Rentner mit seinem gesamten zu 
versteuernden Einkommen den jährlichen Grundfreibetrag von rund 8.000 € überschreitet. Die 
Durchschnittsrente bleibt i. d. R. unangetastet.

Anmerkung: Im Oktober erhalten die Finanzämter Rentenbezugsmitteilungen, in denen alle Ein-
nahmen aufgelistet sind, welche die Rentner seit 2005 aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 
aus Betriebsrenten oder privater Leibrente erhalten haben. Anhand dieser Informationen prüft 
die Finanzverwaltung die bisherigen Angaben der Rentner. Bezieher von Altersbezügen sollten, 
falls sie diese Bezüge bisher nicht in ihrer Einkommensteuererklärung angegeben bzw. keine 
Erklärung abgegeben haben, prüfen, ob noch vor Auswertung der Rentenbezugsmitteilun-
gen durch das Finanzamt zur Vermeidung von möglichen steuerstrafrechtlichen Würdigungen 
Handlungsbedarf besteht, und sich in diesen Fällen fachkundigen Rat einholen.
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